
















ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VERMIETUNG 
der HILLCONT Raumsysteme GmbH 

 

I. GELTUNG 
 

1. Sämtliche von HILLCONT Raumsysteme GmbH, im Folgenden „HILLCONT“, ge-

schlossenen Verträge betreffend die Miete von Containern und Raumsystemen aller 

Art und damit im Zusammenhang stehenden Leistungen unterliegen diesen Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen. Abweichende Geschäftsbedingungen haben keine Gültig-

keit, es sei denn, die „HILLCONT“ hat vor Annahme der Bestellung schriftlich oder per 

Mail der Wirksamkeit dieser Geschäftsbedingung zugestimmt. Die Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen können von der „HILLCONT“ jederzeit abgeändert werden und 

gelten in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden aktuellen Fassung. Spätestens 

mit der Abgabe der Bestellung erklärt sich der Mieter mit diesem Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen einverstanden. 

 

2. Leistungen von „HILLCONT“ erfolgen ausschließlich auf Grundlage der jeweiligen Auf-

tragsbestätigung und der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Vom In-

halt der Auftragsbestätigung abweichende oder in dieser Bestätigung nicht enthaltene 

Vereinbarungen, die mündlich mit einem Mitarbeiter der „HILLCONT“ getroffen werden, 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch die „HILLCONT“. 

 

3. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Rechtsge-

schäfte zwischen „HILLCONT“ und dem Mieter, ungeachtet dessen, ob sie nochmals 

ausdrücklich vereinbart werden oder nicht. 

 

II. VERTRAGSABSCHLUSS 
 

1. Die Vertrags-, Bestell- und Geschäftssprache ist deutsch. 

 

2. Angebote der „HILLCONT“ sind unverbindlich. Alle zum Angebot gehörigen Unterlagen 

wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind annähernd und un-

verbindlich. 

 

3. Die Bestellung des Mieters stellt ein Angebot an die „HILLCONT“ zum Abschluss eines 

Mietvertrages dar. Ein Angebot gilt erst dann als angenommen, wenn es schriftlich 

oder per E-Mail von „HILLCONT“ bestätigt wird. 



III. LEISTUNGEN DER „HILLCONT“ 
 

1. Der Umfang der Leistung von „HILLCONT“ ergibt sich aus der jeweiligen schriftlichen 

Auftragsbestätigung. Mündliche Nebenabreden oder sonstige mündliche Änderungen 

in Absprache mit Vertretern der „HILLCONT“ sind unwirksam. Derartige Nebenabreden 

und Änderungen werden erst mit schriftlicher Bestätigung durch die „HILLCONT“ bin-

dend. 

 

2. „HILLCONT“ erbringt folgende Leistungen: 

 

„HILLCONT“ überlässt dem Mieter das jeweilige Mietobjekt gemäß der jeweiligen Auf-

tragsbestätigung für die vereinbarte Dauer zum Gebrauch. Für diese Gebrauchsüber-

lassung hat der Mieter dem Vermieter einen Mietzins zu bezahlen und das Mietobjekt 

nach Ablauf der vereinbarten Nutzungsfrist an die „HILLCONT“ zurückzustellen.  

 

Mietobjekte sind Container und Raumsysteme verschiedenster Art, insbesondere Büro- 

und Sanitärcontainer, Wohncontainer, Lager- und Seecontainer, Fäkalientanks und 

Sondercontainer. Darüber hinaus werden im Rahmen der Vermietung, sofern beauf-

tragt, Lieferungen sowie einfache Baunebenleistungen von der „HILLCONT“ erbracht.  

 

3. Die „HILLCONT“ leistet keine Gewähr für bestimmte Liefertermine, insbesondere bei 

Vorliegen eines atypischen Transportverlaufes. Der Kunde stimmt ausdrücklich zu, mit 

Teil- und Vorlieferungen durch „HILLCONT“ einverstanden zu sein. 

 

4. Sollte auftragsgegenständlich auch die Montage des Mietobjekts sein, ist der Mieter für 

sämtliche dafür notwendigen Vorarbeiten, insbesondere Fundamentsetzungen ent-

sprechend der technischen Beschreibung der „HILLCONT“ auf eigene Kosten verant-

wortlich. Sollten im Zusammenhang mit nicht entsprechend der Beschreibung vorberei-

teten Flächen Arbeiten durch „HILLCONT“ erforderlich sein, werden hierfür zusätzliche 

Regiestunden in Rechnung gestellt. 

 

5. Der Mieter hat Sorge dafür zu tragen, dass allenfalls für den vom Mieter bestimmten 

Verwendungszweck erforderliche behördliche Bewilligungen für das Aufstellen, die Er-

richtung oder die Nutzung des Mietobjekts vorliegen. Der Mieter haftet der „HILLCONT“ 

gegenüber für einen allenfalls durch das Nichtvorliegen entstandenen Schaden. 

 

6. Von „HILLCONT“ kann nicht beurteilt werden, ob und inwieweit sich das vom Mieter 

bestellte Mietobjekt für den von ihm beabsichtigten Verwendungszweck eignet. Der 
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Mieter trägt sohin die Gefahr, dass das gemietete Objekt nicht zum beabsichtigten 

Verwendungszweck genutzt werden kann. Die Mietzinsforderung der „HILLCONT“ 

bleibt unabhängig davon aufrecht.   

 

7. Abweichungen vom ursprünglich vereinbarten Beginn des Mietverhältnisses durch den 

Mieter sind „HILLCONT“ mindestens 14 Tage vor dem geplanten Termin bekanntzuge-

ben. Diesfalls wird das Mietobjekt von „HILLCONT“ 14 Tage lang zum vereinbarten 

Mietzins aber ohne Anfallen weiterer Gebühren für den Mieter gelagert. Ab dem 15. 

Tag fallen zusätzlich Lagergebühren an, welche von „HILLCONT“ dem Mieter geson-

dert in Rechnung gestellt werden. Der neue Termin ist „HILLCONT“ sodann zumindest 

14 Tage im Voraus bekannt zu geben. Diesbezüglich wird auf die Folgen der Fälligkeit 

und der Gefahrtragung gemäß Punkt VI. und VIII. hingewiesen. 

 

8. Scheitert die vereinbarungsgemäße Vertragserfüllung an Umständen, die nicht von der 

„HILLCONT“ oder einer dieser zuzurechnenden Dritten verschuldet wurden, kann 

„HILLCONT“ entweder die Erfüllung des Vertrages verlangen oder aber unter Setzung 

einer Nachfrist von 14 Tagen vom Vertrag zurücktreten. Im letzteren Fall hat der Kunde 

der „HILLCONT“ sämtlich im Hinblick auf die Vertragserfüllung getätigten Aufwendun-

gen zu ersetzen sowie die unter Punkt VI. dieser AGBs beschriebene Stornogebühr zu 

bezahlen. In der Zeit des Annahmeverzuges durch den Käufer ist die „HILLCONT“ be-

rechtigt, die zu liefernde Ware auf Gefahr und Kosten des Kunden zu lagern. 

 

IV. EIGENTUM 
 

1. „HILLCONT“ ist und bleibt Eigentümerin der Mietobjekte. Nach Übergabe des Mietob-

jekts an den Mieter hat dieser der „HILLCONT“ sämtliche Umstände, welche das Ei-

gentumsrecht der „HILLCONT“ beeinträchtigen oder beschränken könnten, unverzüg-

lich schriftlich mitzuteilen.  

 

Der Mieter ist verpflichtet, die Begründung von Rechten Dritter am Mietobjekt oder eine 

etwaige Insolvenzeröffnung der „HILLCONT“ umgehend schriftlich mitzuteilen sowie 

das zuständige Vollstreckungsorgan und das Insolvenzgericht über die Eigentumsver-

hältnisse aufzuklären. Die Kosten von „HILLCONT“ für die Abwendung derartige Ein-

griffe in ihr Eigentumsrecht trägt der Mieter.  

 



2. Ohne Zustimmung der „HILLCONT“ ist es dem Mieter ausnahmslos untersagt, Ände-

rungen am Mietobjekt vorzunehmen, insbesondere auch angebrachte Kennzeichen zu 

entfernen oder das Mietobjekt in welcher Form auch immer an Dritte zu überlassen 

oder Rechte Dritter zu begründen bzw. die Rechte aus dem Mietvertrag an Dritte abzu-

treten.  

 

V. GEISTIGES EIGENTUM 
 

Sämtliche von „HILLCONT“ zur Verfügung gestellten Unterlagen, darunter Prospekte, 

Preislisten, Fotos, Pläne und Skizzen etc., die von „HILLCONT“ beigestellt oder durch 

ihren Beitrag entstanden sind, werden und bleiben das geistige Eigentum der „HILL-

CONT“. Die Verwendung solcher Unterlagen außerhalb der bestimmungsgemäßen 

Nutzung, insbesondere die Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zurver-

fügungstellung einschließlich auch nur auszugsweisen Kopierens bedarf der ausdrück-

lichen schriftlichen Zustimmung der „HILLCONT“. Der Mieter erhält an den genannten 

Unterlagen kein wie immer geartetes Werknutzungs- oder Verwertungsrecht. Der Mie-

ter verpflichtet sich weiters zur Geheimhaltung des ihm aus der Geschäftsbeziehung 

zugegangenes Wissens Dritten gegenüber. 

 
VI. MIETZINS UND FÄLLIGKEIT 

 

1. Der vereinbarte Mietzins und sonstige Forderungen der „HILLCONT“ aus dem Mietver-

trag sind sofort nach Rechnungserhalt ohne jeden Abzug fällig. Der Mietzins wird mo-

natlich im Vorhinein in Rechnung gestellt.  

 

2. Die angebotenen Preise verstehen sich als Nettopreise (exkl. MwSt sowie exkl. etwai-

ger Mietvergebührung) in Euro und beinhalten bei Leistungen im Inland sämtliche ge-

setzlichen Steuern und Abgaben. Bei Leistungen außerhalb Österreichs können zu-

sätzliche Zölle und/oder Abgaben anfallen, einschließlich allfälliger Ein- bzw. Ausfuhr-

abgaben und allfälliger Verbrauchssteuern, die zu einer Änderung der angebotenen 

Bruttopreise führen können. Derartige Zölle und/oder Abgaben sind in der jeweiligen 

gesetzlichen Höhe vom Mieter zu tragen. Die angebotenen Preise beinhalten nicht 

Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung. 

 

3. Nach Überschreiten der gesetzten Zahlungsfrist werden abhängig von der Eigenschaft 

des Kunden als Unternehmer oder Verbraucher die gesetzlich vorgesehenen Zinsen 

fällig. Darüber hinaus ist der Mieter in diesem Fall zum Ersatz der durch seine Säumig-

keit verursachten vor- und außergerichtlichen Be- und Eintreibungskosten, insbesonde-
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re von Mahn- und Inkassospesen sowie der Kosten der anwaltlichen Vertretung ver-

pflichtet. 

 

4. Das Zurückbehalten von Mietzinszahlungen oder sonstigen Forderungen der „HILL-

CONT“ durch den Mieter aufgrund von etwaigen von „HILLCONT“ nicht anerkannten 

Gegenforderungen ist ebenso wie eine vom Mieter vorgenommene Aufrechnung von 

Forderungen des Mieters mit Forderungen der „HILLCONT“ unzulässig. 

 

5. Bei Stornierung eines bereits verbindlichen Vertrages oder eines Teiles davon durch 

den Mieter vor Beginn des Mietverhältnisses, verpflichtet sich der Mieter zur Bezahlung 

einer Stornogebühr in der Höhe von 50% des vereinbarten Bruttogesamtmietzinses der 

vereinbaren Mietdauer. Darüber hinaus gehende Schadenersatzforderungen der 

„HILLCONT“ bleiben davon unberührt. 

 

6. Zahlungen des Mieters werden grundsätzlich auf jene Forderung angerechnet, auf die 

sie vom Mieter gewidmet werden, mangels vom Mieter vorgenommener Widmung 

steht der „HILLCONT“ die Widmung frei. Gerät der Mieter mit nur einer Mietzinszah-

lung in Verzug, so steht es der „HILLCONT“, unabhängig von einer etwaigen Widmung 

durch den Mieter, frei, jede hereinkommende Zahlung des Mieters zunächst auf die äl-

teste offene Forderung der „HILLCONT“ anzurechnen.  

 

7. Sämtliche Gebühren, Abgaben, Steuern und sonstige öffentlichen Abgaben im Zu-

sammenhang mit dem Abschluss oder der Durchführung des Mietvertrages trägt der 

Mieter.  

 

VII. ERFÜLLUNGSORT 
 

Erfüllungsort für sämtliche Lieferungen und Leistungen der „HILLCONT“ an einen Mie-

ter ist der Sitz der „HILLCONT“. Dies gilt auch dann, wenn die Warenübergabe gemäß 

Vereinbarungen an einem anderen Ort oder frei Haus erfolgen soll. 

 

VIII. GEFAHRENÜGERGANG UND GEFAHRTRAGUNG 
 

 

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs des Mietobjektes oder der Beschädigung des-

selben geht im Zeitpunkt der Bereitstellung des Mietobjektes durch „HILLCONT“ bzw. 



der Übergabe an den Spediteur, auch, wenn eine Lieferung frei Haus vereinbart wurde, 

bis zu dem Zeitpunkt der Rückgabe des Mietobjektes im Depot bzw. der Wiederherstel-

lung des ordnungsgemäßen Zustandes auf den Mieter über. Im Fall von Lieferverzöge-

rungen, welche nicht aus der Sphäre der „HILLCONT“ stammen – insbesondere auch 

im Fall der Bekanntgabe eines geänderten Liefertermins zu einem späteren Zeitpunkt - 

geht die Gefahr ab dem ursprünglich vereinbarten Liefertermin auf den Kunden über. 

 

2. Der Mieter ist verpflichtet, das Mietobjekt, unter Berücksichtigung einer gewöhnlichen 

Abnutzung, in demselben ordnungsgemäßen Zustand zurückzustellen, in dem er es 

übernommen hat. Sollte eine derartige Rückgabe nicht erfolgen, so wird das zurückge-

stellte Mietobjekt von „HILLCONT“ unverzüglich in einen ordnungsgemäßen Zustand 

versetzt und die Kosten hierfür dem Mieter in Rechnung gestellt. 

 

3. Ausdrücklich vereinbart wird, dass die Anwendbarkeit des § 1104 auf das Mietverhält-

nis keine Anwendung findet. Damit trägt die Gefahr, wenn die in Bestand genommene 

Sache wegen außerordentlicher Zufälle, als Feuer, Krieg oder Seuche, großer Über-

schwemmungen, Wetterschläge, oder wegen gänzlichen Misswachses gar nicht ge-

braucht oder benutzt werden kann, der Mieter. Der Mieter ist damit auch in diesen Fäl-

len verpflichtet, den Mietzins ohne jegliche Minderung zu entrichten.  

 

IX. DAUER UND ENDE DES MIETVERHÄLTNISSES  
 

1. Das Mietverhältnis beginnt mit dem vereinbarten Tag und endet mit Ablauf der verein-

barten Mietdauer.  

 

2. „HILLCONT“ ist berechtigt, das Mietverhältnis mit sofortiger Wirkung mittels schriftli-

cher Erklärung aufzulösen und die Herausgabe des Mietobjektes zu verlangen oder 

wunschweise das Mietobjekt selbst abzuholen, wenn  

 der Mieter das Mietobjekt erheblich nachteilig gebraucht, 

 der Mieter mit der Bezahlung des Mietzinses derart rückständig ist, dass er mit 

Ablauf des nachfolgenden Termins nicht den gesamten rückständigen Mietzins 

an die „HILLCONT“ bezahlt hat. 

 

3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs des Mietobjektes geht erst im Zeitpunkt der 

Rückgabe des Mietobjekts an das vereinbarte Depot der „HILLCONT“ durch den Mieter 

bzw. bis zur Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes des Mietobjektes auf 

die „HILLCONT“ über.  
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4. Bis zur Übergabe an das vereinbarte Depot sowie bis zum Zeitpunkt der Wiederher-

stellung des ordnungsgemäßen Zustandes schuldet der Mieter ein Benutzungsentgelt 

in Höhe des vormals vereinbarten Mietzinses.  

 

5. Im Fall des Verlustes des Mietobjektes hat der Mieter, unabhängig von einem etwaigen 

Verschulden, ein Benutzungsentgelt bis zu dem Zeitpunkt zu bezahlen, in dem der 

Mieter den Wiederbeschaffungswert des verloren gegangenen Mietobjektes an die 

„HILLCONT“ geleistet hat.  

 

X. HAFTUNG 
 

1. Für das Mietobjekt besteht keine Versicherung von Seiten der „HILLCONT“.  

 

2. Ausdrücklich festgehalten wird, dass „HILLCONT“ dem Mieter nicht für mittelbare oder 

unmittelbare Schäden, insbesondere der Verletzung von Personen, Schäden an Gü-

tern, die nicht Vertragsgegenstand sind, und sonstige Schäden sowie für entgangenen 

Gewinn haftet, sofern sich nicht im konkreten Einzelfall ergibt, dass der „HILLCONT“ 

grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fällt. Die Beweislastumkehr des § 1298 

ABGB wird ausdrücklich ausgeschlossen.  

 

3. Ein allfälliger Schadenersatzanspruch ist binnen einem Jahr ab Kenntnis von Schaden 

und Schädiger gerichtlich geltend zu machen, andernfalls das Recht auf gerichtliche 

Durchsetzung erlischt. Zudem ist der Schadenersatzanspruch mit der Höhe des Netto-

gesamtmietzinses beschränkt.  

 

4. Selbige Grundsätze gelten auch für die Haftung von Erfüllungs- und Besorgungsgehil-

fen.  

 

5. Der Mieter hat das Mietobjekt unverzüglich sorgfältig zu prüfen und allfällige Mängel 

gegenüber der Mieterin umgehend schriftlich zu rügen. Im Fall, dass nach Übergang 

der Gefahrtragung auf den Mieter Mängel entstehen oder aber bereits im Zeitpunkt der 

Übergabe vorliegende Mängel nicht sofort gerügt werden, besteht der Anspruch auf 

Zahlung des Mietzinses der „HILLCONT“ weiter. Der Mieter ist in diesem Fall verpflich-

tet, den monatlich fällig werdenden Mietzins bis zum Ende der Vertragsdauer zu be-

zahlen.  

 



XI. DATENVERARBEITUNG 
 

1. Personenbezogene Daten werden gemäß der in der Datenschutzerklärung der „HILL-

CONT“ enthaltenen Bestimmungen, welche unter www.hillcont.com abrufbar sind, ver-

arbeitet. 

 

 

XII. SONSTIGES  
 

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein, so wird dadurch 

nicht die Gültigkeit der übrigen Teile berührt. Die unwirksame bzw. undurchführbare 

Bestimmung ist vielmehr durch eine wirksame oder durchführbare Bestimmung zu er-

setzen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der wirksamen Bedingung an nächsten 

kommt. 

 

2. Das Abgehen von diesen AGB´s sowie der darin enthaltenen Formerfordernisse bedür-

fen der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung zwischen der „HILLCONT“ und dem 

Mieter. 

 

3. Der Mieter ist verpflichtet, der „HILLCONT“ Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäfts-

adresse bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht 

beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen 

auch dann als zugegangen, wenn sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse des 

Mieters gesendet werden.  

 

XIII. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDES RECHT 
 

1. Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten der oder gegen die „HILLCONT“ wird die Anwen-

dung von Österreichischem Recht unter Ausschluss von Verweisungsnormen und un-

ter Ausschluss des UN-Kaufrechts vereinbart. 

 

2. Für sämtliche im Zusammenhang mit bestehenden, bereits erfüllten oder zukünftigen 

Verträgen stehende Streitigkeiten wird die Zuständigkeit des für den Sitz der „HILL-

CONT“ örtlich und sachlich zuständigen Gerichtes vereinbart. 

 

 


